
 

 

    

Stichtagsversicherung für Vorräte Kl. 2135 

 
 
Bearbeitungshinweise 
 

 Gültig für alle  Betriebsarten 
 
Anwendungsbereich 
 

 FINH über 750.000 EUR (Spezial) 
 
 
Klauseltext 
 
1. Entschädigungsgrenze für die versicherten Vorräte ist die vereinbarte 
Versicherungssumme. 
2. Der Versicherungswert, den die versicherten Vorräte an dem vereinbarten 
Stichtag eines jeden Monats haben (Stichtagswert), ist uns 
jeweils innerhalb von 10 Tagen oder innerhalb einer vereinbarten anderen 
Frist nach diesem Stichtag zu melden (Stichtagssumme). 
Solange für einen Stichtag trotz Fristablaufs keine Meldung erfolgt ist, 
gilt auch für diesen Stichtag die zuletzt gemeldete Stichtagssumme. Geht 
bereits die erste Stichtagsmeldung uns nicht rechtzeitig zu, so 
sind die Vorräte ab Fristablauf bis zum Eingang der Meldung nur mit der 
Hälfte der Versicherungssumme versichert. 
3. Sie haben eine infolge Schreib-, Rechen- oder 
Hörfehlers versehentlich falsch erstattete Meldung unverzüglich zu 
berichtigen. Ist inzwischen ein Versicherungsfall eingetreten, so haben Sie 
das Versehen nachzuweisen. 
4. Ist die letzte vor Eintritt des Versicherungsfalls gemeldete 
Stichtagssumme niedriger als der Stichtagswert, für den die Stichtagssumme 
gemeldet wurde oder gemäß Nr. 2 Abs. 2 Satz 1 als gemeldet gilt, so wird 
nur der Betrag ersetzt, der sich zu dem ganzen Schaden verhält wie die 
gemeldete Stichtagssumme zum Stichtagswert. 
5. Der Stichtagswert ist auch dann in voller Höhe zu melden, wenn er die 
Versicherungssumme übersteigt. Die Meldung gilt, wenn Sie nicht etwas anderes bestimmt haben, als 
Antrag auf 
Erhöhung der Versicherungssumme auf den gemeldeten Betrag ab Zugang der 
Meldung. 
Sie sind an den Antrag zwei Wochen gebunden. Lehnen wir den Antrag nicht innerhalb dieser Frist ab, so 
gilt er als 
angenommen. 
6. Soweit in den Fällen von Nr. 5 Sie erklärt haben, eine 
höhere Versicherungssumme werde nicht beantragt, oder soweit wir den Antrag abgelehnen, wird bei 
Versicherungsfällen bis zur 
nächsten Stichtagsmeldung nur der Betrag ersetzt, der sich zu dem ganzen 
Schaden verhält wie die Versicherungssumme zum Stichtagswert. 
7. Neben Nr. 4 und 6 sind § 75 VVG und die Bestimmungen über 
Unterversicherung in den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen nicht anzuwenden. 
8. Auf die Prämie ist eine Vorauszahlung aus der Hälfte der 
Versicherungssumme für das ganze Versicherungsjahr zu leisten. Die 
endgültige Prämie wird zum Ende des Versicherungsjahres aus dem 
Durchschnitt der gemeldeten Stichtagssummen und dem diesem Durchschnitt 
entsprechenden Prämiensatz berechnet; eine tarifliche Mindestprämie ist zu 



 

berücksichtigen. Soweit in den Fällen von Nr. 5 Sie erklärt haben, eine höhere Versicherungssumme 
werde nicht beantragt, oder soweit 
wir den Antrag ablehnen, bleibt der die Versicherungssumme 
übersteigende Teil der gemeldeten Stichtagssummen für die Prämie 
unberücksichtigt. 
Ergibt sich während des Versicherungsjahres, dass die Vorauszahlung 
verbraucht ist, so können wir eine weitere angemessene 
Vorauszahlung verlangen, jedoch nicht mehr als die Hälfte der ersten 
Vorauszahlung. 


